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I
Versuch zur Beantwortung der von der Gesell-
s-chaft Schweizerischer Thierärzte aufgestellten Preis-

frage, betreffend die in der Schweiz aufgestellten

Wahrschaftsgesche").
Von

I. I. Nàf,
gerichtlichem Thicrarzte in Aarburg.'

Cs ist schwer, es Allen recht zu wache».

„Welches sind die gegenwärtig in den vcr-
„schiedenen Cantoucn der Schweiz bestehen-
„den Gewährsmängel der Hausthicrc, wel-
„cher RcchtSgang findet bei den hierauf bc-
..züglichen Streitigkeiten Statt, und welches
„ist bei der hierin überall gefühlten Unzu-
„länglichkcit die Norm eines allgemein in
„unserm Vatcrlande anwendbaren Währ-
„schaftsgcfetzcs, das den Vichvcrkehr am
„wenigsten erschwert, und doch den Unschul-
„digcn vor Betrug und Schädigung möglichst
„sichert? "

Tie Arbeit, welche nach dieser Preisfrage verlangt
wird, zerfällt in zwei Hauptabtheilungen.

Tic erste bezieht sich auf die Angabe der gegenwärtig
in den verschiedenen Schweizer Cantonen bestehenden

GcwährSmängel beim Viehhandel.
Die zweite Abtheilung dagegen hat die Entwerfung

der Norm zu einem allgemeinen Währschaftsgesctz für
die ganze Schweiz zum Gegenstand.

") Diese Arbeit wurde ebenfalls mit dem Preise belohnt.
N. F. II. 2. g



Crste Abtheilung

Seit Jahren damit beschäftigt, cine möglichst voll

ständige Sammlung der gegenwärtig in den einzelnen

Cantoncn, theils durch Gesetze theils durch Uebungen,

als Hauptmängel angenommenen Gebrechen und ihrer

rechtlich verbindlichen Währschaftszcit zn erhalten: bin

ich endlich durch die freundschaftlichen Bemühungen meh

rerer meiner College», so wie durch die ausgezeichnete

Bereitwilligfeit der meisten vaterländischen Sanitätsbe-
Horden, an die ich mich dieses Gegenstandes wegen

wandte, an das Ziel meines Wunsches gelangt.
Zufolge der eingegangenen Mittheilungen besitzen

16 ganze und 3 halbe Stände mehr oder weniger aus-
führlichc Verordnungen über die Währschaft beim Vieh-
Handel, die fur den ganzen Umfang dieser Cantone gc-
schliche Gültigkeit haben. In 3 Cantoncn und 3 halben

dagegen bestehen entweder Munizipalvcrordnungen für
einzelne Gemeinden oder bloß angenommene Uebungen,
die oft wieder sehr von einander abweichen.

Zn den Cantonen, welche liber diesen Gegenstand
im Besitz förmlicher Gesetze sind, gehören: Zürich,
Bern, Lnzern, Uri, Schwyz, Glarns, Zug, Freiburg,
Solothnrn, Basel (Stadtiheil und Landschaft), Schaf-
Hausen, Appenzell (Außerrhoden), St. Galleu, Aargau,
Waadt, WalliS und Genf.
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Gemeindsverordmmgcn und angenommeue Uebutigcn

sinden sich in den Cantonen Graubtinden, Tcssin,
llntertvaldcn (Ob mid Nid dem Wald), Appeuzcll,
(Iuncrrhoden) und Nenei'burg.

Nach diesen? kurzen Vorbericht werde ich nun die

Eantonc, nach der unter ihnen bestehenden Rangordnung,
mit Angabe der daselbst vorhandenen Verordnungen liber

die Biehgcwähr folgen lassen, und um einen leichtern
Ucbcrblick über die in der ganzen Schweiz bei den ver-
schicdcncn Hansthiergattungen aufgestellten Hauptmangel
mit ihrer jedesmaligen Währschaftszcit zu verschaffen,

noch drei Tabellen beifügen, wovon

.V) die Wandelnngsfehlcr der zum Pferdegeschlecht

gehörigen HauSthicre,

N) die Hauptmängel des Rindviehs und

si) die rückgeblichen Fehler bei Schafen, Ziegen
und Schweinen enthalten soll.

I.
WährschaftSgeseh für den Canton Zürich.

(Vom 2l. Christmonat t82l.)

(Siehe dieses Archivs Band, Seite 355>.)

9 «
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II.
Währfchaftsgefetz für dcn Cauion Vcrn.

(Auszilst aus dem Ciuil-Gesef.l'iich für die Stadt uud Republik

Been. II. Theil! Sachenrecht. 2. Hauptstück:

PersöiNtche Rechte, ck. <1, 18. März t8tv.i

714. Satzung.

In Betreff der Eewährspflicht für die verborgenen

Mängel der Pferde und des Viehs wird das Rcchtsver-
hältniß zwischen dem Uebernehmer und Uebergeber durch

folgende Satzungen bestimmt?
715. Satzung.

Wenn an einem Stuck Rindvieh, daS Jemand in

Folge eines belästigenden Vertrages an sich gebracht,
die Lnngenfäule, die Lebersäule, die Finnen, der Tippel
(Stürme), der Vorfall der Mutterscheide (Birchen),
oder an einem Pferde, das er auf gleiche Weise erwor-
bcn, der Dampf (bauchstößig), der Rotz (hauptmürdig),
der Koller, die Lnngenfäule oder die Lcberfänlc entdeckt

wird: so kann der Uebcrnchmer dem Ucbcrgcber binnen

der Nothfrist von M Tagen, von dem Tage der Ueber-

nähme an zu rechnen, die Zurückgabe des Thiers durch
einen Wcibel anbieten lassen, insofern dasselbe nicht schon

früher aus Auftrag der Polizei) weggenommen worden,
und in jedem Fall den empfangenen Gegcnwcrth von
ihm zurückfordern.



1S5

716. Satzung.

Weigert sich der Uebergeber, das ihm auf diese Weise

angebotene Stuck Rindvieh oder das Pfeed zurückzuneh-

nie», se kann der Uebernehmer dasselbe mit Bewilligung deS

Oberamtmamis durch zwei von demselben zu ernennende

Sachverständige, wozu vorzugsweise patentirtc Thierarzte

gebraucht werden sollen, untersuchen lassen, und finden
diese, daß es wirklich mit einem Gewährsmangel (715)
behaftet ist: so soll der Uebcrgeber dasselbe zurücknehmen,

es sey dann, daß es schon früher aus Auftrag der Polizei

weggenommen worden, und in jedem Falle den empfange-

neu Gegenwerth dem lleberuehmer wieder erstatten, oder

ihn seiner Verpflichtung entlassen, und ihm den nothwcn-

digen Aufwand vergüten.
713. Satzung.

Wenn die Sachverständigen, welche das Stück Rind-
Vieh oder das Pferd untersucht, es bloß wahrscheinlich sin-

den, daß dasselbe mit einem Gcwährsmaugel behaftet sey,

und sich der Ucbergcber weigert es anzunehmen, so hat der

Uebernchmer während der iu der Satzung 715 bestimmten

Nothfrist das Recht, das Thier in Gegenwart der Such-
verständigen todten zu lassen, i» welchem Falle er, je nach

dem Vefnnd der Sachverständigen über den geöffneten Kor-
per, den Uebergeber nach der Bestimmung der vorhergehen-
den Satzung für den Schaden belangen kann, oder den-
selben selbst ertragen muß.

71l). Satzung.
Wenn sich bei einem Schwein, das binnen 13 Stunden

von der Uebernahme an zu rechnen, geschlachtet wird, die

Finnen zeigen ; so soll der Gewährsmann dasselbe wieder

an die Hand nehmen, und dem Uebcrnehmer den empfange-
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ucn Gcgenwerth zurückzahle», oder ihu seiner Verpfljchlnng

entlassen, und ihm auf jeden Fall die Schlachtkosten er-

setzen.

720. Satzung.
Tee Besiimmuuge» ungeachtet, welche in den vdrherge-

heuden Satzungen (706 — 719) enthalten sind, steht cö den

Vertrag schließenden Parteien frei, die Gewährspflicht

auszudehnen, einzuschränken oder ganz anfzuhcbcn. Es
hastet der Veräußerer jedoch immer für diejenigen Entwäh

rnngen, wozu er durch seine eigenen Handlungen Anlaß
gegeben.

III.
Währschastsgesetz des Cantons Lnzeni.

(Vom 22. Octot'cr 1807.)

§- I-
Zu Verhiithung gegenseitiger Venachthellignngeu, wo-

zu die unbeschränkte Freigebnng des Pferde- und Vieh-
Handels führen könnte, wird der Rnckfall oder das so be-

titelte Ziel und Tag ferner beibehalten und zwar bei

Pfcrdekäufcu auf sechs Wochen und drei Tage festgesetzt.

8. 2.

Der Nückfall findet dannzumahl Statt, wenn innert
dieser bestimmten .Zeit, nämlich von der Stunde an gerech-

»et, wo das verkaufte Pferd oder Stück Vieh angenommen
worden ist, an demselben einer der hiernach beschriebenen

Hauptmängel wahrgenommen wird.
§. I.

Als Hauptmängel bei Pferden sind erachtet: wenn diese
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jiatiig, bauchstößig oder dämpfig, lrätig oder räppig, mö-

niq, faul, finnig oder hirnmiithig sind.

Wer aber imnier mit der Hanptmürde behaftete Pferde

wüssentlich verkaufen würde, sell wenigstens 40 — 200

Franken gestraft und iiberhin in den Ersatz alles Schadens

und der, wegen der dadurch nothwendig gewordenen Poli-
zeianstalten, aufgelaufenen Kosten verfällt werden.

8- t-
Sobald ein erkauftes, nach Italien bestimmtes Stück

Vieh über die Grenzen des Cantons abgeführt wird, findet
kein Rückfall mehr Statt, selbst wenn ein solches Stück wie--

der zurückgeführt und während dieser Zeit einer dieser vor--

geschriebenen Hauptmängel an ihm entdeckt werden sollte.

8- 5.

Den Käufern aus den cidsgcnössischen Eantonen wird
jedoch beim Pferde- und Viehhandel das Gegenrecht zuge-
standen, in dem Verstände zwar, daß wenn und wo den

diesseitigen Cantonsangehörigen beim Rückhalte eine, »ach

deni tz. 2 bestimmte, glcichlange Zeitfrist bewilligt wird,
die Angehörigen dieser betreffenden Eantonc auch hierorts
eine solche zu genießen haben sollen.

Gleiches Recht wird, der Hauptmängel halber, beiden
darüber entstehenden Streitigkeiten, den Angehörigen jener
Cantone gehalten werden, in welchen die hierseits erklärten
Hauptmängel als solche ebenfalls angenommen sind.

8- 6.
Wenn innert dem Rnckfallstermin ein Pferd oder Stück

Vieh krank fällt, und der Käufer beglaubigt ist, dasselbe, als
mit einem der vorgenannten Hauptmängel behastet, zurück-

schlagen zu können, so soll dieser verbünden sein, dein

Verkäufer hiervon »»verweilte und rechtliche Anzeige zu
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gebe», und sich mit ihm über die ärztliche Bergung
desselben zu verständigen.

Wenn zwischen ihnen hierüber kein Einverständnis;

erfolgt 5 so Hut der nächste Beamte, dem hierüber so-

gleich Bericht zn erstatten ist, die Pflicht auf sich, die

erforderlichen Verfügungen dießsalls zn treffen, und wo
möglich zwei patentirten Viehärzten die Besorgung des

erkrankten Stücks zu übertragen.
Der Besitzer eines solchen darf demselben, auch im

ersten Nothfalle, die nöthigen Medizinen nicht beibrin-

gen lassen, es geschehe dann durch einen anerkannten

Thierarzt und, in Abwesenheit desselben, in Gegenwart
des GemcindSvorgesetzten oder eines andern unpartci-
schen Mannes.

s- 7-

Sobald ein Pferd oder Stück Vieh innert der Rück-

fallszeit (Ziel und Tag) dahinfällt, muß dem Ge-

richtspräsidenten, innert dessen Amtskreis das Siück

Vieh gefallen ist, davon die erste Nachricht ertheilt

werden, welcher sich sodann mit zwei Viehärztcn nebst

dem Abdecker an Ort und Stelle zu begeben, den Ver-
balprozcß aufzunehmen und diesen, wenn keine gütliche

Verglcichuug zwischen Käufer und Verkäufer Statt sin-

det, mit dem Gutachten der Experten begleitet, dem

competenten Richter zur Verfügung vorzulegen hat.
§. 8.

Die Zeit des Nückfalls kaun unter keinem Vorwande

verlängert werden, cS geschehe dann mit gegenseitiger

Zufriedenheit des Käufers und Verkäufers.
Jedoch sollen beide diese, falls keine Vereinigung

zwischen ihnen zu Staude gebracht werden konnte, be-
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rechtigt sein, das erkrankte Stück auf Kosten des Un-

recht habenden Theils niederstechen zu lassen.

8- v.
Der Kleine Rath feie beincbcn beauftragt, die zur

weitem Ausführung dieses Gesetzes nöthigen Polizeian-
stalten von sich ans anzuordnen.

IV.
Währschastsgcsetz des Cantons Uri.

(LmidSgeiiieiiidl'eschlufi vo» 170Z.)

Neues Landbuch.
Art. 179.«)

Als Hauptlastcr oder Fehler bei Pferden sind fol
geude erklärt: dampfig, stättig, faul, hauptmürdig und

möuig. Wenn also ein Pferd einen der genannten

Hauptfehler hat, und es innert Monatsfrist abgeht,
oder der Fehler entdeckt wird; so solle es dem Verkan-

fer abgehen, oder ihm zugestellt werden mögen, mit

Vorbehalt jedoch, allfällig beim Verkauf gemachter Bc-
dingungen, auf welche gerichtet werden soll.

Art. 180. «»)
Wenn ein verkauftes Rindvieh in Monatsfrist sin

nig oder faul gefunden würde, soll es auch dem Ver-
käufcr wieder zurückfallen, und er es zurücknehmen

müssen, nach Monatfrist aber nicht mehr, doch auch

Alt Laudbuch Art. ISì Laiidsgcmcin-Erkemitms; !76Z.

» » 195 „ »>
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mit Vorbehalt allfaltigen Anbedings wie un obigen Ar-
Mel. Gegen Fremde soll es gehalten werden, wie ihre

Staaten oder Regierungen es gegen die Unsrigen hierin

falls halten.

V.
WährschaftSgesetz des Cantons Schwyz.

(Laiidrathvbeschlusi vom 18. November. 1810.)

Kauftes Vieh, welches innert einem halben Jahr
drei Wochen und drei Tagen saul oder finnig fallt, soll

zurückfallen, Kraft einer Maien-Landsgemeinde, als
mit Landrecht bestätigt. I. Buch. Fvl. 106.

Da die hohe CantonS-Regierung die Nothwendigkeit
eingesehen hat, den 1 Hauptmängeln der Pferde, die

durch eine gesessene Rathserkenntniß vom 29. Jan.
1061, Lib. 9, Fol. 20 t zwar bestimmt angegeben, dabei

aber keine Währschastszcit, während welcher ein Pferd,
das mit einem der darin bezeichneten Mängel, als

dämpfig, krämpfig, stättig und hanptmürdig, behaftet,
an den Verkäufer zurückgestellt werden kann, festgesetzt

ist, und auch schon oft der Landrechtartikel welcher

Lib. 1, Fol. 107 vom Vieh spricht, auf Pferde an

weudbar erfunden worden, eine bestimmtere Auslegung

zn geben, welchen Gegenstand die hohe LaudSgemeinde

zur Begutachtung und Verfügung an den Hochl. drei
fachen Landrath gewiesen hat, so ist ein daheriges Gc-
setz für den ganzen Canton, von der Publication an

in Kraft erwachsend, aufgestellt wie folgt:
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Al6 Hauptmängel der Pferde, mit 6 Wochen Währ--

schaftSzeit, werden bestimmt:

l. Die Hauptmürde oder der Rotz überhaupt,

s. Alle Arten von Koller (Eholder oder Narrheit)
nebst der Fallsncht.

I. Alle Arten von Lungensucht, oder Engbrüstigkeil

(Dampf, Banchstoßigkeit), insofern die Krankhei-
ten nicht Folge von hitzigen Krankheitsznständen

sind, welche das Thier erst als Eigenthum des

Käufers oder Eintanschcrs befallen haben,

l. Die periodische Blindheit (Mondblindhcit). — AlS

geringere Fehler mit drei Wochen Währschastszeit

werden angenommen.
5. Wenn ein Pferd strittig oder krämpfig ist.

Wenn aber konnte erwiesen werden, daß ein Pferd
zur .Zeit, ehe solches verkauft oder vertauscht worden,
annoch andere Mängel an sich getragen, und vom

Verkäufer oder Vcrtauschcr auf Anfrage verheimlicht
worden wäre, solle dieses als ein Betrug (Beschiß) be-

achtet und angesehen werden und der Betrüger den

Schaden abzutragen haben.

Würde jedoch ein Pferd ohne Nachwähr verkauft
oder vertauscht, oder das bestimmte Anbeding gemacht,
daß man für solches keineswegs gutstehe, so soll das
Pferd als unter dem ländlichen Ausdrucke „Halfter-
lang" abhanden gegeben betrachtet werden.

Die Behandlung der Klagfälle bleibt folgendermaßen
angeordnet: Sobald innerhalb der festgesetzten Währ-
schastszeit der Käufer oder Eintanscher von dem ein

gehandeltcn Pferde eine der festgesetzten Währschafts-
kraukheitcn wahrnimmt, soll derselbe dem Vorsteher sei--
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cher dann sogleich dem Gemeinds-Vorsteher des Nee-

kaufers zu Handen des letztern Kenntniß gibt.
Dieser soll hierauf den erhaltenen Bericht dem Ver-

l au fer oder Austausche»' von Amts wegen mittheilen, und

der letztere sich erklären: ob er das Thier in dem

Stalle des Käufers und unter der Besorgung des Thier-
arzteö desselben stehen vd.r in einen andern Stall siel-

len lassen, oder ob er noch einen zweiten Thicrarzt

zur Untersuchung und Behandlung des kranken ThiercS
ans seine Kosten zuziehen wolle.

Aetnin vor Hochl. dreifachem Landrath zu Schwnz,
den 16. November 16Ü0.

Canzlei des Cantons Schwvz.

VI.
Währschaftsgeseh des Cantons Unterwaldeii.

V Ob dem Wald.
Laut Schreiben der Tit. Saiiitätseoniiiiissioii dieses

Standes d. «1.1!). September IdW, bestehen dort in Hin-
sieht des Buchhandels mit Auswärtigen keine obligatorischen

Währschaftsgesetze; ob und welche Bestimmungen für
Cantonsangehbrige in dieser Beziehung Porhanden sind,

ist darin nicht gesagt und auf spätere nähere Anfragen
keine Antwort erfolgt.

Ik. Nid dem Wald.
Nach einer .Zuschrift der dortigen Standeöcaiizlei

vom 11. März 1?Ä«, bestehen daselbst für Pferde keine

Währschaftsgesetze.
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Was das Hornvieh betrifft, so könne solches, im

Fall es sinnig befunden wurde, innert einem halben

Jahr an den frühern Besitzer zurückgestellt werden.

Für andere Mängel feie der Verkäufer in der Uebung

so weit verantwortlich, als er dießfalls einer unredlichen

Angabe beschuldigt werden könne.

VII.
Währschastsgeseh des Cantons Glarlis.

(Auszug auS dem Laudduch.)

I.
Von tragendem Vieh, so nicht au

Nutzen geht.
Wenn Einer dem Andern ein tragendes Haupt Vieh

gibt, und dasselbe dann auf gegebene Zeit nicht an
Nutzen geht, so soll der Verkäufer für jede Woche dem

Käufer eine Krone bezahlen.

U.

Ueber Hauptmängel und Nachwähr
eines Pferdes.

Wenn Einer in unserm Land ein Pferd für gesund

und gerecht verkauft, innert 4 Wochen sich aber zeigen

würde, das? solches eines der 4 Hanptgcbrcchcn, als:
stättig, spcttig (mit Spath behaftet), dämpsig oder

krämpsig, an sich hätte, so ist der Verkauf ungültig,
lind der Verkäufer pflichtig, solches wieder zu Handen
zu nehmen, und dem Käufer die Losung zurückzustellen;
für alle übrigen Gebrechen oder Laster aber hat gar keine

Nachwähr Statt.
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NI.
Von finnigem und hirnwüthigcm Vieh.

I Wenn Einer dem Andern ein Haupt Vieh verkauft,
welches bei der Schlachtung sinnig erkannt würde,
so soll der Käufer zwar das Stück Vieh behalten,

der Verkäufer aber ist gehalten, demselben den

vierten Theil des Kaufpreises zu ersetzen, welchen

Ersatz dann der Verkäufer wieder an den zu for-
dcrn hat. der ihm das Hanpt Vieh verkauft hat.
Ter Rückgriff hat aber in beiden Fällen nur Statt,
wenn Jahr und Tag noch nicht verflossen sind.

3. Hirnwüthiges (umgehendes) Vieh entweder auf
Jahrmärkte zu treiben, oder sonst zu verkaufen,

ist bei 10 Kronen Buste ans jedes Stück verboten;
auch soll der Verkäufer dasselbe zurücknehmen, und

die aufgelaufenen Kosten ersetzen.

Bemerkung. Ausier diesen sind im Landbnch keine andere

als bestimmte Gesetze nvtirtr über was dieselben nicht sprechen,

bernht auf Uebungen, welche dann nach Umstände» ausgelegt
werden.

VIII.
Wàschastsgcsch des Cantons Zug.

(Vom 12. Mai 1828.)

Wir Landammaun und dreifacher Laudrath des eids-

genössischcn Cantons Zug. ans einvernommenes Gut-
achten unseres Sanitätöraths. um dem Bichhandel in

unserm Canton eine festere rechtliche Grundlage zu ge

ben. beschließen und verordnen:
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8.

Es sän künftighin folgende Krankheiten und Ge-

bre.chcn als Hauptmängel angesehen und dem Käufe»

von dem Verkäufer für nachbcstimmte Zeit gewährleistet

werden.

Bei dem Pferdcgeschlccht.
1, Alle Arten Koller (Kolder).
2. Schwindel und Fallsucht.
lt. Alle Arten von Luugcusucht und Schwerathnügkeit,

die unter dem Namen Hcrzschlechtigkeit, Dämpfig-
keit, Bauchfloßigkeit bekannt sind, insofern diese

nicht Folgen von hitzigen Krankheiten sind, die seit

dem Kauf entstanden.

4. Rotz.
5. Hautwnrm.
lt. Schwarzer Staar.
7. Monddlindheit.
8. Scheidenvorfall (das Beizen).
Für diese Mängel ist eine Währschaftszeit Von drei-

siig Tagen festgesetzt.

k. Bei dem Rindvieh.
1. Wahnsinn.
2. Schwindel und Fallsucht.
3. Scheidenvorfall (das Beizen).
4. Alle Arten von Vnngensncht, insofern diese nicht

Folgen von hitzigen Krankheiten sind, die seit dem

Kauf entstanden.

5. Die sogeheißene Finnenkrankheit.
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6. Chronisches Blutharneu (Winterharnung).
7. Chronische Ruhr, Durchfall (Fuhrharnung).
Für diese vorstehenden Mängel ist eine Währschafts-

zeit von dreißig Tagen festgesetzt.

8. Alle Krankheiten und Mängel am Euter (Ungrecht),
die nicht seit dem Kauf entstanden, mit einer Währ -

schaftszeit von 48 Stunden bei milchgebcndem Vieh,
bei galtgehcndcm aber, wenn der Käufer erweisen

kann, daß das Stück Vieh den sich erzeigten Man-
gcl beim Käufer schon hatte.

v. Das Durchgehen auf der Weide, wenn bewiesen

werden kann, daß das Stück Vieh dieses Laster schon

vor dem Kauf an sich hatte.

5. Bei den Schafen und Ziegen.
1. Schwindel und Fallsucht.
2. Drehkrankheit.

Für diese Mängel ist eine Währschaftszcit von 15

Tagen festgesetzt.

Z- s.

Die Währschaftszeit, innert welcher der Käufer oder

Tänschcr das kranke oder gebrechliche Thier dem Ver-
käufcr heimznschlagen hat, ist von der Stunde des Hand-
Wechsels oder Zuhandnchmung des gekauften oder ein-

getauschten Thiers an zu berechnen.

8- 3-

Bestreben ist es im Kauf- und Tauschhandel uube-

nomnren, für die vorgenannten sowohl als auch für an-

dere hier nicht bestimmte Mängel und Gebrechen, besondere
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Uebereinkünste zu treffen; wo aber solche uicht be-

stimmt erwiesen werden können, da sott der Richter nach

îà Bestimmungen dieses Gesetzes eiitscheiden.

8-

Sollte der Verkäufer das heimgeschlagenc Stuck Vieh
zurückzunehmen sich weigern, so hat sich der Käufer an
das Präsidium der Gemeinde desselben zu wenden, wel-
chcö, im Fall es im Streit liegt: ob daS Thier wirklich
an dem vorgegebenen Hauptmangel leide, selbes durch

zwei von beiderseitigen Parteien zu wählende patentirte
Thicrärzte untersuchen last, deren übereinstimmendes

Gutachten dann das richterliche Ermessen leiten sott.

Win-den die zwei Thierärzte in ihren Ansichten nicht

übereinstimmen, so fällt der endliche Entscheid dem Sa-
nitätsrath zn. Tie Prozeßkosten hat die Unrecht ha-
beude Partei zu tragen.

8. 5.

Ticses Gesetz gilt für alle Fälle, wo die eoutrahircu
den Theile nicht laut ausdrücklichem Vertrag über andere

Kaufbedingungen übereingekommen sind. Es gilt für
Fremde wie für Einheimische, doch für Erstere bloß in-
sofern und in so weit, als sich unsere Cantonsangehöri-
gen, in deren Canton oder Staat, gleicher Staats-
begünstigung zn erfreuen haben. Einzig bezüglich des

nach Italien verkauften Viehes, setzen wir nach alter Ue-

bung die Ausnahme fest, daß wenn selbiges einmal drei
Stunden weit über die Grenze des Cantons abgeführt
ist, dafür keine weitere Währschaft geleistet werden sott,

10
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außer in dein Fall, wenn sich wahrend der vorbesiimm-

ten Währschaftszcit ein rückstellcudcr Fehler oder Man-
gcl am verkauften Stück Vieh zeigte, und innert dieser

Zeit ein Bericht darüber abgeschickt wird, auch bewiesen

werden kann, daß dasselbe schon früher, vor dem Ver-
kaufe, zugegen war.

8. 6.

Falle, wo wegen weiter Entfernung des Käufers dem

Verkäufer nicht innert der gesetzlich anberaumten Zeit
oder Frist die Anzeige gemacht werden kann, oder son-

stige Hindernisse eintreten, welche den hier vorgcschriebe-

nen Ncchtsgang erwiesener Maßen unmöglich machen,

unterliegen als Ausnahme der besondern Würdigung des

Richters.

8- 7.

Anderweitige Nachtheile, welche dem Käufer durch
den Ankauf eines solchen, mit einem der vorbenannten
rückschlagenden Mängel behafteten Viehs erwachsen sind,

hat dieser an sich selber zu tragen, außer wo er bcwci-
sen kann, daß der Verkäufer um solche Krankheit oder

solches Gebrechen gewußt und ihn absichtlich betrogen

habe, in welchem Falle der Verkäufer dem Käufer allen

Schaden zu ersetzen hat, und nebenbei noch als Betrü-
ger zu Ahndung und Strafe gezogen werden soll.

8- 8.

Wenn ein Käufer durch Ankauf odcr Eintauschung
eines Stück Viehs, das zwar mit keinem der vorbenann-
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ten rücischlagendcii Mängel, sendee» mit andern, dem

Känfer nicht angezeigten behaftet wäre, in Schaden käme ;

so ist einem solchen nicht benommen, den Verkäufer innert
der Zeit von 30 Tagen von der Znrhandnehmnng des

Stück Viehs an um Schadenersatz zu belangen; nicht
weniger ist derjenige, so durch unrichtig angegebene Träch-
tigkeit eines Stück Viehs in Schaden kommt, berechtigt,
den Verkäufer innert 30 Tagen nach der sich erzeigten

unrichtigen Angabc, um Entschädigung anzusuchen; die

Beurtheilung dieser Falle bleibt dem richterlichen Ermessen

nach Beschaffenheit der Umstände überlassen.

8- v.

Tiefes Gesetz, das alle anders lautenden frühern Gc-
brauche und Uebungen aufhebt, tritt mit dem ersten Tag
künftigen Brachmonats in Wirksamkeit, und behält seine

Kraft so lange, als es nicht durch eine neue Verordnung
aufgehoben wird.

Mit der Behandlung desselben ist der hochlöbl. Ean-

tonsrath beauftragt.

8- 10.

Nach Vcrflusi von 4 Jahren soll selbes durch den

Sanitätsrath rcvidirt und das Gutachten darüber dem

CantonSrath vorgelegt werden, der dann seine weitern
Ansichten wieder dem hohen dreifachen Landrathc vorzu-
legen hat ").

8- 11-

Dieses Gesetz sott ans gewohnte Weise öffentlich be-
kannt gemacht werden.

Seitdem ist keine Revision eins>clrcten,

l<> "
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Gegeben in unserer Versammlung Montags den IS.

Mai 1828.

Landammann mid dreifacher Landrath des Cantons Zug.
In deren Namen:

dor »girrende Landammann.

Si^n. F. I. an der Matt.

„ I. M. Kaiser,
zweiter Landschrciber.

IX.
Wahrschastsgesch des Cantons Freiburg.

(Bom 0. Dezember 18ZZ.)

Der große Rath des Cantons Freiburg, in der Ab-
ficht, die Fälle, in welchen die Währschaftsklage beim

Viehankauf Statt haben kann, sowie das dabei zu be-

folgende Verfahren, auf eine zweckmäßige Weise zu be-

stimmen, hat auf den Vorschlag des Staatsraths, und
in Wiederrufnng aller andern frühern Verfügungen de-

crelirt:

Die Krankheiten oder Mängel, welche die Währ-
schastöklage zur Folge haben können, sind:

Für das (große) Hornvieh.
>. Die Lungenschwindsucht, von welcher Art sie auch

sei, mit Eiterung (vnl^o Lungenfäulc),
oder mit knotigen Concretionen, Verhärtungen

(vulxo Finnen).
2. ^)ie Lcberschwindsucht, chronische Lebcrfäule, Aus-
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arlung der Lebcrsubstauz, oder Veeeitcrnug der--

selbe».

3. Ter Schwindel- oder die Drehsucht, Tippet, Zei-
chen und Folgen der Gehiruwasscrsucht.

v> Für Pferde, Maulthiere und Esel.
1. Das Asthma (bauchstößig, dämpfig sey», der

Dampf). Das Hauptkennzeichen dieses Zustau-
des ist die Unregelmäßigkeit in den Bewegungen der

Flanken, besonders beim Ausathmen, welches un-
ter zwei Stoßen geschieht.

2. Der Rotz, kcnnbar an dem Ausfluß eines dünnen
EiterS aus den Nasenlöchern, an Geschwüren und

an den angeschwollenen Nasenbeinen.
3. Die Lungenschwindsucht (Luugenfäule), es mag

dieselbe mit Eiterung, Verhärtungen, knotigen Con-
cretionen u. s. w. erscheinen.

4 sioina non iiàinmalOriuin, die nicht entzündliche

Schlafsucht, vulzzo Stiller- oder Dummkoller,

kenntlich au dem Stumpfsinn und dem dummen

Aussehen des Thiers.

L. Für Schweine.
Die Finnen.

§. 3.
Die Dauer der Währschaft oder die Frist, während

deren die Währschaftsklagc gestellt werden kann, ist fünf-
zehn Tage für die Pferde, Maulthiere und Esel, und
20 Tage für daS Hornvieh.

8- 3.
Derjenige, welcher ein Stück Vieh angekauft und
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nachher entdeckt, daß es mit einer der im I. Art, an-
gegebenen Krankheit behaftet ist, kann während der Tauer
der für die Währschaft bestimmten Frist, vom.Zeitpunkte
der Uebcrgabe des Thieres an zu rechnen, dem Verkäufer
richterlich die.Zurücknahme des Thieres anbieten lassen,

insofern eS in Vollziehung der Gesetze über die Sanitäts-
Polizei nicht bereits sequestrirt oder niedergeschlagen wor-
den, und jedenfalls die Zurückgabe des Preises verlan-

gen, den er dafür bezahlt hat.
8-

Wenn der Verkäufer steh weigert, das Thier zurück-

zunehmen, so kann es der Käufer durch zwei von dem Fric-
densrichter ernannte patcutirte Vichärzte oder Sachver-
ständige untersuchen lassen, und wenn sie finden, daß es

wirklich mit einer der im Art. 1 angegebenen Krankheiten

behaftet sei, so ist der Verkäufer gehalten, das Thier
zurückzunehmen, es sei dann, daß dasselbe in Vollziehung
der Gesetze über Sanitätspolizei sequestrirt oder nieder--

geschlagen worden; jedenfalls soll er ihm den Kaufpreis
sowie die nothwendigen, von ihm bestrittencn Auslagen
zurückerstatten, und ihn der Verpflichtungen, die er allen-

falls gegen ihn eingegangen, entheben.

8- 5.^
Wenn die Vichärzte oder Sachverständigen, welche

die Untersuchung des Thiers vorgenommen, erklären, daß
es wahrscheinlich mit einem Gewährömangel behaftet sei,

und wenn der Verkäufer sich weigert, es zurückzunehmen,
so hat der Käufer während der im Art. 2 festgesetzten

Frist das Recht, das Thier in Gegenwart der Vichärzte
oder Sachverständigen niederschlagen zu lassen, in welchem
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Falle er entweder seinen Verkäufer für den ihm daher er-
wachsencn Schaden belangen kann, »der aber denselben

selbst ertragen muß, je nach dem Befund der Sachvcrstän-
digen über die Körpercroffnung.

8- «.
Wenn das Thier während der Gcwährsfrist, vom Zeit-

puukte der Uebernahme an zu rechnen, fällt, so kann der

Käufer zu einer Untersuchung durch zwei von dem Friedens--

richter ernannte patentirte Thierärzte oder Sachverständige
schreiten; und wenn cS sich daraus ergibt, daß das Thier
mit einem Gewährsmangel behaftet gewesen, so ist er be-

rechtigt, die Wiedererstattung des Kaufpreises, sowie den

Ersatz des nothwendigen Aufwandes, den er zn machen im

Falle gewesen, von dem Verkäufer zurückzuverlangen.

8- 7.

Die WährschaftSklage soll vor dem Richter dcS Wehn-
ortö des Verkäufers anhängig gemacht werden.

8-

Die nicht patentirten Viehärzte oder Erpcrten werden,

bevor sie zur Untersuchung schreiten, durch den Friedens-
richter beeidigt.

8- 9-

Die Viehärzte oder «sachverständigen sollen einen Be-
fnndschein über die von ihnen gemachten Untersuchungen

und Körpereroffnnngcn ausstellen. Dieser Befundschein

soll die Bezeichnung des Thiers und die umständliche Be-
schreibung seines Zustandes enthalten, nebst wörtlicher Au-

Wrung der darauf bezüglichen Stelle des Gesetzes, im

Fall eines vorhandenen Gewährmangels.
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§. w.

Ter Käufer kann in jedem Fält das Thier, welches,

seitdem es ihm übergeben worden, erkranken sollte, ärztlich

behandeln lassen.

8. kl.
Die Währschaftstlage findet nicht Statt:

In den gerichtlich gemachten Verkäufen.

In dem Fall, wo der Käufer Vieh aus einem ver-
botenen Ort in einen gesunden einführen sollte.

In demjenigen, wo der Käufer Vieh ans einem ge-
funden in einen verbotenen Ort einführen sollte.

8- is.
Wenn sich bei einem Schweine, das binnen 33 Stun-

den, von der Uebcrgabe an gerechnet, geschlachtet wird, die

Finnen zeigen, so soll der Gewährsmann dasselbe wieder

an die Hand nehmen, und dem Käufer den empfangenen

Gegenwert!) zurückzahlen, oder ihn seiner Verpflichtung
entlassen, und ihm auf jeden Fall die Schlachtkosten er

setzen.

§. 13-

Die in gegenwärtigem Gesetz enthaltenen Vorschriften,
in Betreff der Währschaft beim Vichankauf, sind auch beim

Viehtausch anwendbar.

Gegeben zu Freiburg den k. Dezember 1333.

Der Schultheiß, Präsident:
Sign. v. Dießbach v. Tprny.

Der Kanzler:
Sign. Warro.
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Ter Staatsrath des Cantons Freiburg verordnet, es

solle ol'stehendeö Gesetz, welches am G. Horiiung nächst-

künftig in Kraft treten wird, in beiden Sprachen gedruckt

nnd gewohnter Orten verkündet und angeschlagen werden.

Gegeben zu Freiburg den 11. Dezember 1833.

Der Schultheiß, Präsident:

Sign. K. Schaller.
Der Kanzler:

Warro.

X.
Währschaslsgcsch des Cantons Solochurn.

(Vom 17. Dezember 1831) ").

Wir Präsident und Großer Rath der Republik Solo-
thurn haben bei der Unzwcckmäßigkeit der bisher bestände--

denen gesetzlichen Bestimmungen über die Gewähr beim

Viehverkehr, nnd nm derselben, da sie sich nur auf eine be-

stimmte Umgegend in und außer dem Canton beschränkte,

zur Aeuffnnng deS Nichhandcls eine größere Ausdehnung,
sowohl im Canton selbst als in der Eidgenossenschaft zu

geben, ans den Vorschlag des Kleinen Raths beschlossen:

I.
Gewährsfällc und Gewährözeit.

§. 1.

ES hat beim Vichverkehr durch Kauf, Tausch oder an-
dem belästigenden Vertrag (Gantsalle ausgenommen) der

Veräußerer, sofern er im Canton wohnt, oder 8-15 eintritt

DaS frühere Gesetz datirte stch vom 10. Januar 1K78.
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und das veräußerte Thier die Grenzen der Cantone Solo-
thurn, Bern, Aargau, Freiburg, Luzern, Basel-Landschaft
rnid Basel-Stadttheil nicht überschritten hat, dem Abneh-
iner sür nachstehende Hauptmängel Gewähr' zu tragen, so-

sern letztere, vom Datum des Abschlusses des Handels an
gerechnet, in einer bestimmten Zeit (§. 2) richterlich ange-
zeigt werden (tz. Itt).

§. 2.

Beide, die Hauptmängel und ihre GcwährSzcit, sind

folgend ermaßen näher bestimmt :

.X. Bei Pferden, Maulthieren und Eseln.
». Der Rotz (Hauptmürdc) und der Hautwurm.
l>. Der Koller (der stille und rasende).

o. Die verschiedenen Arten von Engbrüstigleiten, als:
bauchstößig, dämpfig, herzschlechtig, insofern die-

selben nicht die Folge von Entzündungen sind,

die während der Gewährszeit Statt gefunden

haben.
«I. Die Lungenschwindsucht oder Vereiterung der Lnn-

gen mit allgemeiner Abmagerung des Körpers
(auch Fäule genannt).

Gegen diese Hauptmängel dauert die Gewähr M
Tage.

L. Beim Rindvieh.
». Perlsncht (finnig).
I». Die Lungenschwindsucht, sofern dieselbe nicht die

Folge einer Entzündung ist, welche während der

Gewährszeit entstanden.

c. Das Birchen.
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Gegen diese Hauptmangel dauert die Gewähr eben--

salis M Tage.
(l. Bei Ziegen,

a. Tie Bauch- und Brnstwassersucht.
i>. Die Lungen- und Lcbervcreiterung (Fäule).
Die Gewährzcit ist 15 Tage.

v. Bei Schweinen,
a. Die Finnen.
1>. Tie Lungenfäule.
Die Gewährzeit ist ebenfalls 15 Tage.

§. 3.
Jeder Veräußercr ist nur seinem unmittelbaren Ab-

nchmcr Gewähr zu tragen schuldig, so zwar, daß sobald

ein Thier erst in der dritten Hand zu Schaden kömmt,
der erste Veräußerer aller Verantwortlichkeit enthoben ist.

S. 4.
Den vertragschließenden Theilen steht frei, die Ge-

währspslicht (§. 1) auszudehnen, einzuschränken oder

ganz aufzuheben.

§. 5.
Sollten zwischen beiden Theilen noch andere Krank-

hcitcn oder Mängel als die in H. L bemerkten, als einer

Rückgabe oder Vergütung unterworfen, bestimmt, die

Gewährszeit aber nicht angegeben werden, so ist solche

für Pferde und Rindvieh auf M Tage, für die übrigen
kleinern Thiere auf 15 Tage festgesetzt.

II-
Folgen der Gcwähröpflicht.

§. V.

In allen Fällen, wo ein erhandeltes Stück Vieh mit
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einem der in 2 bezeichneten Hauptmangel behaftet gc--

funden werden sollte, wird der Handel als nichtig erklärt,
und der Gewährsmann hat, vom Datum der Anzeige an

(§. Ill), alle dahcrigen Folgen zu tragen.

tz. 7.

Wenn ein gegen ein anderes eingetauschtes Thier rück-

sällig wird, und das vertauschte wegen Veräußerung nicht

mehr zurückerstattet werden kann, so soll, wenn selbes nicht

schon beim Tausch um eine bestimmte Summe gewerthet

worden, dessen Werth durch unparteiische, sachkundige

Männer, wovon jeder der beiden Theile einen zu wählen

hat, bestimmt und dann in baarem Geld vergütet werden.

Bei ungleichen Ansichten fraglicher Männer verordnet der

Richter des Beklagten einen Drittmann zur Schätzung.

§. 8.

Wenn sich erst beim Abschlachten oder Metzgen eines

der im h. 2 Tit. IZ. L. I). bezeichneten Thiere während der

Gcwährszcit ein vorher nicht bemerkter Hauptmangel
erzeigt, so soll das Fleisch und die Haut, wenn sie

zum Gebrauch tauglich erachtet werden, im Fall der

Gewährsmann solche nicht annehmen will oder kann, ans

Rechnung desselben unter gehöriger Aufsicht bestmöglichst

verkaust werden.

h. ».

Wenn Thiere nur auf Probe veräußert werden, so kann

der Uebcrnehmcr nur für diejenigen Krankheiten zur Ver-
antwortung und Schadenersatz angehalten werden, welche

während der Probezeit entstanden, und die Folge von eige-

ner Nachlässigkeit oder Mißhandlungen sind.
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tz. 10.

Würde der Veränßerer eines mit einem Hauptmangel
oder einer ansteckenden Krankheit behafteten Stück Viehs
der absichtlichen Verheimlichung desselben, und hicdnrch

der wissentlichen Gefährdung des Abnehmers überwiesen,

so ist er nebst dem billigmäßigen Ersah des Thieres dem

letztern auch die Vergütung aller ihm weiter erwachsenen

Nachtheile schuldig, und er soll überdieß bestraft werden.

§. 11.

Alle Kosten, welche während der Gewährszeit wegen
wirklichen Hauptmängeln und dahcrigen Streitigkeiten cut-
stehen, fallen ans die verlierende Partei; hingegen ruhen

diejenigen Kosten, welche für Untersuchungen, Arzneien

n. s. w. in Bezug auf kranke Thiere entstehen, die an
keinem Hauptmangel leiden, auf dem Uebernehmer.

III.
P r o; eßfüh r u n g.

§. IS.
Alle Untersuchungen und Anordnungen in Bezug auf

die Gewährsstreitigkeiten ordnet der Richter des Wohn-
ortS des Klägers an; der Rechtsstreit hingegen soll vom
Richter des Beklagten entschieden werden, wenn nicht

15 eintritt. Sollte aber ein Stück Vieh auf einem

öffentlichen Markte verhandelt aber noch nicht vom Orte
des Marktes abgeführt worden sein; so urlheilt darüber
der Richter des Ortes, wo gehandelt worden.

S. 10.

Das Recht der GewährSklage wird verwirkt:
a. Wenn der Abnehmer ein während der Gewährszeit
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crkranktes Thier durch Jemand anders alo durch

cincn patcntirtcn Thicrarzt behandeln läßt,
ì». Wenn er den Veräußeret nicht sogleich davon in

Kenntniß setzt, welcher befugt ist, auf eigene Rech-

nung cincn zweiten patcntirtcn Thierarzt zur gc-
mcinschaftlichcn Behandlung zu bestimmen.

Wenn innert der obbcstimmtcn Zeit entweder der

Abnehmer dem Veräußeret die Heimschlagnng des

ThicrS nicht bereits rechtlich, d. h. durch den Be-
zirkswcibcl oder einen Gcmcindövorgesetztcu, angetra-
gen oder der Abnehmer zu gleichem Behufe die Klag-
anzeige bei dem Gerichtspräsidenten seines ObcramtS

nicht angehoben hat.
ß. 14.

Würde der Gewährsmann abwesend sein, oder cine be-

stimmte Antwort nicht innert 21 Stunden nach der ihm gc-
machten Anzeige einlangen, oder tz. 15 eintreten, so ist der

Kläger befugt, das fragliche Thier in einen unparteiischen

Stall zn stellen, »der in seinem eigenen stehen zu lassen, wo
dann die Untersuchung über den Bestand der Krankheit vor-
genommen werden soll.

§. 45.

Im Fall der Gewährsmann keinen bleibenden Anfcnt-
halt hätte, oder dem Käufer unbekannt wäre, so entscheidet

nach vorgenommener Untersuchung und vorhergegangener-

öffentlicher Vorladung der Nichter des Wohnorts dcö Klä-
gerö über den GewährSstrcit.

tz. 1V.

Wenn nur Verdacht auf einen Hauptmangel vorhanden

ist, und derselbe bei einem lebenden Thier durch Sachver-
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ständige nicht hinreichend genau anSgemittelt werden könnte,

so kann der Richter des Klägers auf dessen Begehren das

fragliche Thier todten und untersuchen lassen; doch soll die

andere Partei zuvor davon in Kenntniß gesetzt werden,

wenn nicht ans Verzögerung Gefahr entstehen würde.

8. 17.

Sollte ein bereits im lebenden Znstand untersuchtes

Thier während der Gewährszeit umstehen oder gctödtct
werden, so soll selbes nochmals untersucht und beim Urtheil,
im Fall ein solches noch nicht ausgefällt wäre, der Befund
der zuletzt vorgenommenen Untersuchung als entscheidend

angenommen werden.

8- 18-

Zur Untersuchung in Gewähr befindlicher lebender oder

todter Thiere, von welcher dem Gewährsmann zuvor wo
möglich Kenntniß gegeben werden soll, ernennt der Richter
(8-12) für Pferde und Rindvieh zwei, für Ziegen und

Schweine aber einen Thicrarzt als Experten. Wenn im
erstem Fall die Meinungen sich theilen, so wird ein dritter
als Experte beigczogcn, welcher von den beiden Experten
oder, wenn sie sich nicht über die Person vereinigen können,

von dem Friedensrichter des Orts, und wenn kein solcher

besteht, vom ersten Gemcindsvorgcsetztcn bezeichnet wird.
Sodann entscheidet die Mehrheit.

8- 1».

In wichtigen Fällen kann vom Richter ein dritter Thier-
arzt als Experte sogleich beigczogcn werden.

8. L0.
Gcwährsstrcitigkeiten über diejenigen Thiere, welche

entweder an ansteckenden Krankheiten leiden, oder sich in«
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schnb ans die erste Anzeige hin in Untersuchung genominen,
und im ersten Fall sogleich die nöthigen Polizeimaßregeln
in Anwendung gebracht werden.

8- 21.

Für Untersuchung und schriftlichen Bericht über ein le--

bcndcs oder todtes Pferd oder Rindvieh hat jeder Erperte

vom Kläger L. 4, für jene der übrigen kleinern Thiere L. 1,

sowie für Hin- und Herreisen von jeder Stunde Entfernung

Btz, 7'/z zu beziehen.

8- 22.

'Ter kleine Rath ist mit der Vollziehung dieses Gesetzes,

durch welches alle demselben widersprechenden frühern zu-
rückgezogen sind, beauftragt, welches gedruckt nnd vffent-
lieh bekannt gemacht werden soll.

Gegeben vom großen Rath den 17. Dezember 1834.

Der Präsident:

Sign. I. Munzinger.
Der Swatöschreiber.

Sign. X. Amiet.

XI.
Währschaftogesch für den Canton Vasek-Stadtthcft.

(Vom l7. Mm l8ll.)
Wir Bürgermeister Klein und Große Räthe des Can-

tons Basel Urkunden hiemit: daß, da bis dahin die Vieh-
Hauptmängel, für welche Währschaft getragen werde» muß,

nicht gesetzlich bestimmt waren, und öftere Streitigkeiten
entstanden, welche die Richter, von gesetzlicher Richtschnur
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entblößt, kaum rechtlich zu entscheiden vermochten, Wir
auf den Vorschlag unseres Sanitätöraths nothwendig

erachtet, folgendes zu bestimmen.

8- 2.

Von nun an werden im ganzen Canton folgende

Krankheiten als Hauptmängel erklärt:

Bei Pferden.
1. Der wahre Rotz, Hirnrotz und die Hauptmürde.
2. Alle Arten von Kollder (Koller).
3. Alle Arten von Lungcnsuchten und Engbrüstigkei--

ten, welche unter dem Namen von Herzschlägig-
kcit, Dampf oder Bauchstößigkeit bekannt sind.

4. Krcttig.

L. Bei dem Hornvieh.
1. Sturm (Tippet- oder Umlauf-) Krankheit, Hirn-

wuth.
2. Lungcnfäule.
3. Wehthätigkeit (Epilepsie oder Fallsucht).

L. Bei Schweinen.
Die Lungcnfäule. In Ansehung der Schweinschau

wird es bei bisheriger Uebung gelassen, und in Betreff
der Finnen festgesetzt, daß wenn ein gekauftes Schwein
finnig ausfallen sollte, nach bisheriger Observanz, der
Käufer nicht verpflichtet sein sott, solches zu behalten.

v. Bei Schaasen.
Die nasse und trockene Rande, oder der sogenannte

Anbruch.

8. 2.

Für alle diese Gattungen von Hauptmängeln be>

II
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Pferden, beim Rindvieh und bei Schweinen werden,

vom Tage deS abgeschlossenen Kaufes an gerechnet, u

Wochen und 3 Tage, für Schaafe aber 15 Tage Währ-
schaft bestimmt, innert welcher Zeit das mit einer sol-

chcn Krankheit behaftete Stück Vieh dem Verkäufer oder

Austauscher heimgcschlagen werden kann.

§. 3.

Der Käufer hat diesen Heimschlag dem Verkäufer
oder Vertauscher durch den Gerichtswcibel, nach vorher

erhaltener Bewilligung des Gerichtspräsidenten, anzeigen

zu lassen, und zwar des Orts, wo der Kauf oder Tausch

geschehen ist, oder, wenn der Kauf oder Tausch auf
fremdem Boden geschehen, wo der Verkäufer oder Per-
tanschcr haushablich ist.

8- 4.

Sollte dieser auf die erhaltene Aufforderung hin das

verhandelte und in der gesetzlichen Währschaftszcit ihm
heiingcschlagcnc Stück Vieh zurückzunehmen sich weigern,
oder sollte es überhaupt zweifelhaft und streitig sein,

ob dasselbe wirklich mit einer der obbemcldten Haupt-
krankheitcn behaftet sei, so soll dasselbe von zwei durch

unsern Sanitätsrath für jeden Distrikt aufzustellende
und zu beeidigende Schaumeister, auf Kosten der unter-
liegenden Partei untersucht werden, und ihr überein-

stimmendes Befinden die richterliche Erkenntniß leiten.

Doch sollte der eine oder andere Schaumcister die be-

gehrte Untersuchung nicht vornehmen können; so wird
der Präsident unseres Sanitätsraths dafür sorgen, daß

ein Anderer für den besondern Fall angestellt und be-
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eidigct werde, falls er den Schaumeistereid nicht bereits
abgeschworen hätte.

8- 5.
Sind die berufenen Schaumcister in ihren Meinun-

gen nicht selbst einig, so sind ihre beiderseitigen Besin-
den unserm Sanitätsrathe zu näherer Prüfung und

Entscheidung vorzulegen.

8- 6.

Für jede vorzunehmende Besichtigung, nebst Ans-
stellung des dahcrigen Erfnndscheinö, haben dann die

Schaumcister von den rcguirirenden Parteien sogleich

zu beziehen:

Bei einem Pferd oder Stück Hornvieh Frk. 3.
"

Bei Schweinen oder Schafen, jedes „ 1.

Im Falle der Schaumcister sich außer seinem Wohn--
orte begeben müßte, so hat derselbe überdieg für jede

Stunde Btz. 5 zu beziehen.

8- 7.

Gegenwärtige Verordnung soll besonders gedruckt,
den sämmtlichen Gerichten zugestellt und durch das Can-

tonsblatt bekannt gemacht werden.

Gegeben in unserer großen Rathsversammlnng den

47. Mai 1811.

Der Staatsschreiber:

,8igm. Wicland.

Basel-Landschaft.

Zufolge erhaltener Zuschrift der dortscitigcn Sanitäts-
Commission vom 2. Januar 1837, besteht gegenwärtig in

Basel-Landschaft noch das alte, hicrvor angegebene Ge-
1l "
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setz vom 17. Mai 1811. — Ein neuer Gesctzesvovschiag

über diesen Gegenstand dürste dem Landrathe noch im

Laufe dieses Jahres mitgetheilt werden.

XII.
Wâhrschaftsgesetz des Cantons Schafhausen.

(Vom 52. November l8Z5) ")

S. 1.

Es hat beim Verkehr eine Währschaft Statt, in

Folge welcher Verkäufer und Täuscher dem Abnehmer

auf eine bestimmte Zeit für gewisse Krankheiten und

Gebrechen des veräußerten Stücks Vieh haftbar bleiben.

§. 2.
Diejenigen dieser Fehler, welche sich nach §. 3 als

Mängel dargeben, machen den getroffenen Handel rück--

gängig, wenn sie beim Abschluß desselben dem Käufer
unbekannt waren, und er vor gänzlichem Verlauf der

Währschaftszeit darüber Klage führt; die Dauer der

Gewährszeit gegen sie richtet sich nach ihrer Beschaf-

fenhcit in Rücksicht schwererer oder leichter Erkennung,
und fängt mit dem Augenblick an, in welchem das

verhandelte Stück Vieh dem Käufer oder Eintauscher,

was man heißt, mit dem Strick an die Hand gegeben

worden ist.

§. 3.
Die Gebrechen und Krankheiten und ihre Währ-

schastszcit sind folgendermaßen näher bestimmt.

Das frühere Gesetz datirte sich vom 30. April 5776.
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ä,. Bei Pferden und Eseln.
1. Der Rotz.
2. Der Wurm.
3. Aller Koller.
4. Die Fallsucht (Wehthätigkeit).
5. Alle Arten von Lungensucht Dampf, Bauchstößig-

keit und daraus entstehende Abmagerung).
Für diese Mängel, sowie für jede andere Krankheit,

welche den Tod eines Thieres verursacht, deren Vor-
handenseyn aber erst durch die Section entdeckt werden

kann, und aus welcher unzweifelhaft hervorgeht, daß
diese Krankheit schon vor dem Verkaufe vorhanden war,
dauert die Währschaftszcit 4 Wochen und 3 Tage.

Für folgende geringere Mängel der Pferde, nämlich:
1. Der schwarze Staar.
2. Das Koppen.
3. Die Räude.

findet eine Währschaft von 14 Tagen Statt.

v. Beim Hornvieh.
1. Die Fallsucht.
2. Alle Arten von Lungensucht und Engbrüstigkeiten.
3. Die Lvscrdürre (Rindviehpest), die Verhärtung

und Vereiterung der Hinterlcibsorgane überhaupt
und die daher entstandene Abzehrung.

4. Der Scheidenvorfall der Kühe.
5. Der Blasen- und Nierenstein.
6. Die Stiersucht.
Für diese Hauptmängel ist eine Währschaft von 4

Wochen und 3 Tagen festgesetzt.
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Bei geringern Mangeln des Hornviehes, nämlich:

1. Der Rande und

2. Dem Selbstaugen der Milch
besteht eine Währschaftszeit von 14 Tagen.

In Betreff der nach dem Tode aufgefundenen Krank-

hcitsursachen hat es die gleiche Bewandtniß wie bei

den Pferden.
L. Bei den Schafen.

1. Die Rande oder Krätze.
2. Die Egelkrankheit.
3. Die Drehkrankheit.
4. Die Schafpocken.
5. Der Anbruch (Wassersucht).
6. Die bösartige Klauenseuche.

Für diese Krankheit findet eine Währschaft von 4

Wochen und 3 Tagen Statt.
Für Schafe kaun jedoch nur Gewähr gefordert wer-

den, wenn sie auf solche Weise bezeichnet sind, daß

über die Identität des Verkauften mit dem als man-
gclhaft Beschuldigten kein Zweifel obwalten kann.

>1. Bei Schweinen.
1. Die Finnen.
2. Alle Arten von Luugcnkrankhcitcn.

Hier besteht eine Währschaft von 4 Wochen und 3 Tagen.
R. Bei den Ziegen.

1. Der Schwindel-
2. Die Fallsucht.
3. Abzehrung aller Art.
4. Die Egelkrankheit.
Mit einer Währschastszeit von 4Wochen und 3 Tagen.
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§. I-
Im Kauf- und Tauschhandel bleibt eS übrigens un-

benommen für die obgenannten sowohl, als auch für
andere, hier nicht bestimmte Mängel und Gebreche»

nach Willkür — erweisliche Abrede zu nehmen, die alle

Rachwährschaft aufhebt; wo solche Uebcreinkünfte nicht

schriftlich gemacht wurden, tritt die Bestimmung des

Gesetzes ein.

tz. 5.

Die Behandlung der Klagfälle wird folgendermaßen

angeordnet.
Sobald innerhalb der festgesetzten Währschastszcit

der Käufer oder Eintauscher an dem erhandelten Thiere
eine der festgesetzten Währschaftskrankheiten wahrnimmt,
soll derselbe dem Gemeindspräsidenten seiner Gemeinde

dießfälligc Anzeige machen, welcher dann ungesäumt der

Ortsbchbrde des Verkäufers zu Handen des letzteren

Kenntniß gibt. Diese soll hierauf den erhaltenen Be-
richt dem Verkäufer oder Austauscher von Amtswegen

mittheilen, und der letztere sich erklären, ob er das

Thier in dem Stalle des Käufers oder unter der Be-
sorgung des Thierarzteö stehen, oder in einen andern

Stall stellen lassen, und ob er noch einen zweiten Thier-
arzt zur Untersuchung und Behandlung des kranken
Tbiercs zuziehen wolle.

8- 6.

Sollte von Seite des Verkäufers nicht ungesäumt

eine dicßfällige Erklärung erhältlich sein, so ist der Ge-
meindspräsident, wo sich das fragliche Stück befindet,

berechtigt, nach seiner Kenntniß der Personen und Sachen
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und nach Maßgabe der obwaltenden Umstände zu be-

stimmen, welcher Thierarzt das kranke Thier untersuchen

und behandeln und in welchen Stall dasselbe gestellt

werden soll. Von Ergreifung dieser Maßregeln an fal-
len alle Kosten der Verpflegung und ärztlichen Besor-

gung des kranken Thieres dem Unrecht habenden Theile

zur Last, und es gereicht dem Verkäufer zur besondern

Verantwortung, wenn er entweder vorsätzlich keine Ant-
wort oder eine solche nicht zur rechten Zeit gibt.

8- 7.

Wofern Kläger und Beklagter über Versorgung und

Behandlung des kranken Viehes nicht einig sind, so ist

der Gemcindspräsident gehalten, das kranke Thier in
einen unparteiischen Stall stellen zu lassen, und einen

unparteiischen Thierarzt zur Untersuchung desselben zu

berufen.

§. 8.

In wichtigen und schwierigen Fällen, insbesondere da,

wo die Thicrärzte des Klägers und des Beklagten ab-
weichender oder entgegengesetzter Meinung sind, sowohl
in Rücksicht der Bestimmung der Krankheit, als auch

ihrer Behandlung, so ist der Gemcindspräsident befugt,
dem Präsidenten des Sanitätsratheö unverweilt die An-
zeige zu machen, worauf dieser einen Thierarzt des Sani-
tätsrathcs zur Untersuchung des kranken Thiers bcauf-

tragt.
8- 9.

Fällt das kranke Thier, oder ist dasselbe mit Zu-
stimmung von Seite des Käufers und Verkäufers abge-
than worden, so wird die Section desselben in Anwe-
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senheit des Gemeindspräsidcnten, oder des von diesem

zu bezeichnenden Gemeindsvorstehers und eines Thier-
arztcs vorgenommen, deren Erfolg oder Ergebniß den

Fall entscheidet.

8. 10.

Sind die Thierärzte, die das kranke Thier behan-

delt haben, und welche in jedem Fall bei der Section

gegenwärtig sein müssen, ungleicher Meinung, und die

Ansichten und Schlüsse ihrer Gutachten oder Befund-
scheine von einander abweichend, so müssen diese dem

Sanitätsrathe zur nähern Prüfung und Beurtheilung
überwiesen werden.

8- 11.

Sollte der Verkäufer eines mit Hauptmängeln oder

gar mit ansteckender Krankheit behafteten Stücks Vieh
der absichtlichen Verheimlichung derselben und hierdurch

der wissentlichen Gefährdung des Käufers überwiesen

sein, so ist er, nebst dem Ersatz, dem Kläger auch die

Vergütung aller ihm weiter dadurch zugezogenen Nach-
theile schuldig.

8- 12.

Dem bei der Section gegenwärtigen Gcmcindövor-
steher sollen 48 Kreutzer, dem sie verrichtenden Thier-
arzt st. 2 40 kr., und wenn er seinen Wohnort deßwegen

verlassen muß, fl. 3 36 kr., und dem von Seite des

Sanitätsrathcs mit der Untersuchung beauftragten Thier-
arzt, sofern er im Orte wohnt, fl. 1 43kr., und wenn
derselbe nicht im Orte wohnt, fl. 3 36 kr. als Entschä-

digung bezahlt werden. Für die Verscharrung des Viehes
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ist die durch dir Wasenvrduung festgesetzte Gebühr zu

entrichten.

8- 13.

Die compétente Gerichtsstelle in Streitfällen über

Vichmängel und Währschaft, sowie in Viehhandelsstrei-

tigkeiten überhaupt, ist diejenige des Wohnortes des Be-

klagten. Gewähröklagcn über verkaufte Schweine von

hausireuden Händlern müssen dagegen vor dem Richter
des Klägers angebracht und von diesem darüber ent-

schieden werden.
tz. 14.

Jedoch, wenn der Handel auf öffentlichem Markte
abgeschlossen ist, und die Klage noch vor Abführung des

Thieres anhängig gemacht wird, gehört die Untersuchung

vor den Richter des Marktplatzes.

§. 15.

Dein Sanitätsrath wird zur Pflicht gemacht, bcför--
dcrlich eine neue Ordnung für die Vichurkunden zu cut-
werfen, dieselbe mit gegenwärtigem Währschastsgesctz in
Einklang zu bringen, und dem Kleinen Rath zur Beur-
theilung und Vollziehung vorzulegen.

Gegeben den 42. November 1835.

T. Staatöcanzlei.
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XIII.
A p p e n z e l l.

X. Währschaftsgesch für den Canton Appenzell

Anßerrhoden *).

i.
Währschaft bei Krankheiten des Rindviehes.

Ar t. 1. Unter Währschaft begreift man die bestimmte

Zcitfrist, während welcher man beim Verkaufe von Vieh

für die Gesundheit desselben haften und bei vorkommen-

den Krankheiten, je nach Art derselben, das verkaufte
Stück entweder zurücknehmen oder Schadenersatz dafür
leisten muß.

Art. 2. Für Kühe, die sich nicht melken lassen,

soll, wenn sie nicht galt gehen, vom Kaufe an eine

Währschaft von 8 Tagen Statt finden.

Art. 3. Für das Selbstsaugcn soll vom Tage des

Kaufes und für das Saugen anderer Kühe, vom Tage
des Austreibens an gerechnet, die Währschaftszeit 15

Tage dauern.

Art. 4. Beim Stechen und Schlagen und der Ge-
wohnhcit, durch Häge zu brechen, ist die Währschafts-
zeit auch auf 15 Tage angesetzt, und zwar in beiden

erstem Fällen vom Kaufe und im letztern vom Auötrei-
beu des Viehes an gerechnet.

5) Ticies Gesek wurde reu der Frühlings - Landgcincindc 1LZ7
angenommen.
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Art. 5. Beim Vorfall der Gebärmutter und der

Muttcrscheide (dem sogenannten Aeugeu oder Beizen)

gilt dieselbe Währzeit von 15 Tagen, von der Erschei-

nung der Krankheit an gerechnet, wenn die Kuh nicht

innert dieser Zeit gekalbert.

Art. 6. Für langwierige Euterkrankheiten und Durch-
fälle dauert die Gewähr 8 Tage.

Art. 7. Für die Rande dauert die Währschastszcit
21 Tage.

Art. 8. Bei der fallenden Sucht und der Hirnwuth
ist die Gewährzeit 30 Tage.

Art. 9. Bei der Bauch- und Brustwassersucht ist

die Gewährzeit 45 Tage.
Art. 10. Bei der Löserdürrc (Rinderpest) soll eine

Währschaftszeit von 10 Tagen Statt haben.

Art. 11. Bei der ansteckenden Lungensncht (Lun-
genseuchc) ist die Gewährzeit 90 Tage.

Art. 12. Bei der Lungenschwindsucht (Lungcnver-
citcrung) sell die Gewährzcit 60 Tage dauern.

Art. 13. Für Brüllcrinnen dauert die Währschaft
40 Tage vom Kaufe an.

Art. 14. Bei allen diesen Krankheiten und Män-
gcln des Viehes kann dasselbe dem Verkäufer inuert der

festgesetzten Währschaftszeit wieder zurück gegeben werden.

Art. 15. Für Vieh, das als tragend angegeben

wird, es aber nicht ist, dauert die Gewährszeit vom

Kauf an 60 Tage. Innert dieser Zeilfrist ist der Vcr-
käufer zur Zurücknahme des Viehes verpflichtet, und hat
dem Käufer für jede Woche einen Gulden Futtcrgcld
zu vergüten.
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A r t. 16. Für Vieh, das länger als 14 Tage über

die angegebene Zeit trächtig geht (überträgt), muß der

Verkäufer von der dritten Woche an bis zum Kalbern

für jede Woche einen Gulden Futterlohn, jedoch in
keinem Fall mehr als für 11 Wochen, bezahlen.

Art. 17. Bei Finnen hat eine Gewährzeit von 120

Tagen Statt, und zwar so, daß wenn das Fleisch vom

geschlachteten Thiere als ungenießbar erfunden wird, der

Schaden auf den Verkäufer fällt; wenn aber das Fleisch

benutzt werden kann, so soll von jedem Gulden der Ver-
kaufssummc ein Abzug von 12 Kreuzern Statt finden;
oder es mag der Verkäufer das geschlachtete Vieh zur

Hand nehmen.

II.
Währschaft bei Krankheiten der Pferde.
A r t. 18. Bei der Stcttigkeit, beim Schlagen, Scheu-

seyn, Beißen und beim Koppen soll die Gewährzeit 8 Tage
dauern, ebenso, wenn das Pferd sich nicht beschlagen läßt.

Art. 19. Bei der Rande und andern flcchtcnartigen
Ausschlägcn (dem Schädigsein) soll die Währschaft 21

Tage dauern.

Art. 20. Beim schwarzen Staar findet eine Ge-
währzcit von 8 Tagen und bei der Mondblindheit Von
45 Tagen Statt.

Art. 21. Ein mit vorgenannten Uebeln behaftetes

Pferd kann dem Verkäufer innert der genannten Zeit-
frist wieder anheim geschlagen werden.

Art. 22. Bei allen Arten von Koller, der fallen-
den Sucht, dem Rotz, bei verdächtigen Drüsen, vcral-
tetcm Strenge!, Engbrüstigkeit Banchstößigkeit oder Däm-
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pfigkeit), bei Lungensucht, Brust- und Bauchwassersucht

und dem Wurm der Pferde, dauert die Währzeit 40 Tage.
Innert dieser Zeit kann das Pferd zurückgegeben werden,

wenn der Verkäufer nicht im Falle ist, zu beweisen,

daß die Krankheit erst nach dem Kaufe durch Erhitzung,
Erkältung, Uebertreibung, oder aus andern Ursachen

entstanden sei.

III.
Währschaft bei Mängeln der Schweine.
Ar t. 23. Bei Finnen dauert die Gewährzeit 30 Tage.

Im Uebrigen tritt dieselbe Bchandlungöweise ein, wie sie

im Art. 17 hinsichtlich des Rindviehes vorgeschrieben ist.

Art. 24. Bei Lungcnfäule der Schweine findet eine

Gewährzeit von 45 Tagen Statt. Innert dieser Zeit
können solche Thiere dem Verkäufer anheim geschlagen

werden, insofern die Lungcnfäule nicht Folge einer nach

dem Kaufe entstandenen Krankheit ist.

IV.
Allgemeine Bestimmungen über Vieh-

krankheitcu.
Art. 25. Bei allen andern Krankheiten und Män-

gcln des verhandelten LicheS findet keine Währschaft
und keine Rückgabe Statt, wenn zwischen den Bethei-
ligten kein besonderes Verkommniß getroffen worden ist.

Art. 26. Will der Käufer ein eingehandeltes krank-

Haftes Stück Vieh seinem frühern Besitzer wieder anheim-

schlagen, so sott er es ihm vor Ablauf der Währschafts-
zeit gehörig anzeigen. Kaun dieses wegen zu großer

Entfernung nicht geschehen, so hat er diese Anzeige dem

Hauptmaun seiner Gemeinde zu machen, welcher dem
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Verkäufer durch dir vollziehende Behörde seiiu's Wohn-
onö ungesäumt davon Kunde geben sott.

Art. 27. Wer ein mit den benannten ansteckenden

Krankheiten, als: Rotz, verdächtige Drüse, Wurm,
Rande, Löserdürrc und Lnngcuscuche (Lungensucht) mit
Wissen unter Verheimlichung der Krankheit verkauft,
ist für allen daraus entstehenden Schaden verantwortlich,
und hat überdicg eine Buße von 10 — 50 Gulden zu

entrichten; kann aber nicht bewiesen werden, daß der

Verkäufer wußte, daß das Stück Vieh mit einer solchen

Krankheit behaftet war, so hat derselbe nur für das

verhandelte Stück Vieh allein zu zahlen.

Art. 28. Das Fleisch von kranken Thieren darf
ohne vorangegangene Besichtigung und ohne Bewilligung
der Behörde weder verkauft noch sonst benutzt werden.
Wer dagegen handelt und Fleisch von solchen Thieren
verkauft, vertauscht oder sonst an Jemand zum Genuß

überläßt, wird vor die zweite Instanz gestellt, um 5 —20
Gulden in den Landsäckel gebüßt und für die Folgen

verantwortlich gemacht. Bei bewilligtem Verkaufe des

Fleisches finnig erklärter Thiere, muß dem Käufer hievon
die Anzeige gemacht werden, bei der Buße von 10 Gulden.

Art. 20. Jedermann, besonders Vichbeschauern,
Viehhändlern, Vichbesitzern und Thicrärzten, liegt die

Pflicht ob, alles, was von ansteckenden Krankheiten der

Pferde und des Viehs, oder von Verdacht hierüber zu

ihrer Kenntniß gelangt, der Behörde unverzüglich anzu-
zeigen, bei einer Buße von 10 — 20 Gulden.

Art. 30. Wer ohne einen von der competentcn Be-
Horde ausgefertigten, authentischen Gesundheitsscheiu ftem-
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des Vieh in unser Land einführt, wird zu einer Buße

von 5 Gulden in den Armensäckel verfällt, und ist über-

dieß für alle daraus entstehenden Folgen verantwortlich.

Art. 31. Wenn sich wegen einem auf öffentlichem

Markte abgeschlossenen Schick über Pferde und Vieh

Streit erhebt, und die Klage vor Abführung des Thieres

anhängig gemacht wird, so muß der Streit von der

Ortsbehörde deS Marktplatzes untersucht und beurtheilt
werden. In allen übrigen Fällen gelangt der Streit
vor die Behörde des Wohnorts des Beklagten.

IZ. Appenzell Jnnerrhoden.
In diesem Canton besteht kein Währschaftsgcsetz über

Viehkrankheiten, sondern es sind hierüber nur einige

Uebungen vorhanden, die ich jedoch bis gegenwärtig,

ungeachtet ich die Sanitätsbehörde mehrmals dafür er-
suchte nicht erhalten habe.

XIV.
Währschastsgesetz des Cantons St. Gallen.

(Vom 27. Juni 1828.)

Wir Landammann, kleine und große Räthe des Can-
tons St. Gallen, in Erwägung, daß die seit Erlassung
des Gesetzes vom 18. Mai 1805 über die Viehhaupt-
Mängel und die daherige Währschaft gemachten Ersah-

rungen einige Verbesserungen desselben wünschbar machen,
in verfassungsmäßiger Revision dieses Gesetzes und auf
den Vorschlag des Kleinen Rathes verordnen als Gesetz:
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Art. 1.

Als Hauptmängel sind erklärt:

An Pferden:
1. Der Rotz und verdächtige Drüsen.
2. Der Wurm.
3. Alle Arten von Koller.
4. Alle Arten von Lungensucht und von Engbrüstigkeit;

das Banchstößig- oder Dämpfigseyn.
5. Veralteter Strenget.
6. Bauch- und Brustwassersucht.
7. Fallende Sucht.

Bei den genannten Uebeln ist die Gcwährzeit 40 Tage,
und das Pferd kann dem Verkäufer anheimgeschlagen

werden, wenn dieser nicht beweist, daß die Krankheit
von seitheriger Erhitzung oder Uebertreibung, oder über-
Haupt von einer erst nach dem Kaufe Statt gefundenen

Veranlassung herrühre.
8. Räude. Hierfür ist die Gcwährzeit 21 Tage.
9. Schwarzer Staar.

10. Stettigkeit.
Diese beiden Uebel haben 8 Tage Gewährzeit.

11. Mondblindhcit. Hierfür sind 45 Tage Gewährzcit.
12. Koppen. Für dieses sind nur 8 Tage Gcwährzeit.

L. Bei dem Hornvieh.
1. Die Lungensucht.

Für diese beträgt die Gcwährzeit 00 Tage.
2. Die Löserdürre.

Diese hat eine Gcwährzeit von 10 Tagen.
3. Die Finnen.

Für dieselben erstreckt sich die Gewährzeit auf 120 Tage,
12
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und wenn > vus Fleisch benutzt werde» kann, findet eine

Abtragung von 15 Kreuzern vom Gulden, wenn es aber

nicht zu benutzen ist, der Hriinfall und die Zurücknahme

Statt.
Den Grad der Finnen und ob und wie das Fleisch

benutzt werden dürfe, läßt der Gemeinderath mit Zuzug
eines approbirten Thicrarztes crwahrcn, und ladet den

Verkäufer zu diesem Endzweck vor, wenn er im gleichen

Bezirke wohnt; außer diesem Falle aber oder wenn der

Verkäufer ans die erste Vorladung nicht erschienen, ver-

fügt er ohne weiterö zu warten. In jedem Falle er-
theilt der zugezogene Thierarzt ein Zeugniß über die

Beschaffenheit des Umstandes, damit der compétente

Nichter nöthigen Falls über die Rückerstattung des Be-
träges absprechen könne.

î. Fallende Sucht.
5. Hirnwuth oder Wahnsinn.

Für diese beiden Uebel ist eine Gewährzcit von 30

Tagen festgesetzt.

0. Acugen oder Beizen, d. i. Vorfall deS Tragsackes.

Bei diesem muß der Verkäufer, von der Erscheinung
des Uebels an, eine lötägigc Gewähr leisten, wenn die

Kuh nicht innert dieser Zeit gekalbert hat.
7. Bauch- und Brustwassersucht.

Für diese ist die Gewährzeit 45 Tage.
8. Wenn eine Kuh als tragend angegeben wird, es

aber nicht ist.

Hierfür ist Gewährzeit 90 Tage vom Kaufe an.
Für Kühe, die übertragen, sind 15 Tage zngege-

ben; wenn es aber über diese Zeit geht, so soll, jedoch
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mit Abrechnung jener 15 Tage Gewährzcit, für jede

Woche 1 fl. 12 kr. bezahlt werden.
9. Wenn Kühe nicht mehr trächtig werden, oder so-

genannte Brütterinnen sind.

In diesem Falle ist die Gewährzcit 120 Tage vom
Kaufe an.

10. Wenn Kiihe sich nicht melken lassen.

Dann ist die Gewährzeit 15 Tage, sofern sie nicht

galt gehen, sonst aber 8 Tage, nachdem sie gekalbert

haben.
11. Das Selbstsaugcn, -das Stechen und Schlagen,

dann die Gewohnheit: durchzubrechen, und das

Sangen anderer Kühe.

Für diese sämmtlichen Mängel ist die Gewährzeit
15 Tage, und zwar für erstere drei vom Kaufe an,
für die andern beiden aber vom Austrieb an gerechnet,

tl. Bei den Schafen.
1. Die trockene und die nasse Rande.
2. Die Drehkrankheit oder die Wasserblase im Ge-

Hirn. Diese beiden haben 15 Tage Gewährzeit.
1). Bei den Schweinen.

1. Die Finnen.
Sie unterliegen einer Gewährzcit von 30 Tagen,

und sind im klebrigen auch ganz wie die Finne» beim

Hornvieh zu behandeln.
2. Die Lungenfäule.

Sie hat eine Gewährzcit von 45 Tagen, wenn sie

nicht Folge einer erst nach dem Kauf entstandenen Krank-
hcit ist.

^

3. Das Auffressen der Jungen.
1L "
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Die Gcwährzcit hierfür ist 8 Tage, vom Vorfall a>i

gerechnet, doch nur, wenn erwiesen werden kann, daß

sich derselbe auch vor dem Kaufe zugetragen hat.

Art. 2.
Jedes Pferd, Rindvieh, Schaf oder Schwein, wel-

ches mit einer der vorgenannten Krankheiten oder Man-
gel behaftet ist, kann, mit Ausnahme dessen, was oben

der Finnen halber bestimmt ist, dem Verkäufer oder

Vertauscher anheimgcschlagen werden. Für alle und

jede übrigen Fehler an verhandeltem Vieh findet dagegen

keine Währschaft und kein Rückschlag Statt, sofern dar-
über nicht besondere erweisliche Uebercinkommnisse zwi-
scheu Käufer und Verkäufer abgeschlossen worden sind.

Art. 3.

Bei den ansteckenden Krankheiten, welche unter den

Hauptmängeln aufgeführt worden sind, als: beim Rotz
und den verdächtigen Drüsen, beim Wurm, bei der

Rande der Pferde und Schafe, bei der Lungcnsucht und
der Löscrdürre des Hornviehes hat der Verkäufer nur
für das verkaufte Stück Vieh zu haften, außer es könnte

ihm bewiesen werden, er habe das mit einer anstecken-

den Krankheit behaftete Stück Vieh mit Wissen hiervon
verhandelt, in welchem Falle er (der auf den Verkauf
und die Verheimlichung solchen Viehes gesetzten Strafe
unvorgreiflich um Vergütung alles daraus entstandenen

Schadens belangt werden kann.

Art. 4.
Wenn der Käufer oder Eintauscher sein angekauftes

oder eingetauschtes, mit einem dieser vorgenannten Haupt-
Mängel behaftetes, Stück Vieh dem vorigen Eigenthümer
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auheimschlagen will, so hat er solches demselben innert

der aufgestellten Gewährzeit anzuzeigen. Wenn wegen

allzu großer Entfernung des neuen Eigenthümers die Au-
zeige der Hcimschlagung in der festgesetzten Gewährzcit un-
möglich wäre, so soll diese Anzeige innert der Gewährzeit
dem Kreisammann des Hcimschlagcnden gemacht werden,

welcher dieselbe unverwcilt dem Kreisammann oder der

Ortöobrigkeit des Verkäufers oder Vertauschers mittheilen
wird, damit jener mit Beförderung dem Beklagten Kennt-

»iß davon ertheile.

Art. 5.

Will dieser die Hcimschlagung nicht anerkennen, so

vcrzcigt der Kläger dem Kreisammann deö Beklagten die

Hcimschlagung, und läßt letzterem dieselbe nochmals durch

den Wcibcl des Krcisammanns zu Wissen bringen.
Art. 6.

Sollte der Beklagte auf diese erhaltene Anzeig« das

Stück Vieh nicht zurück nehmen wollen, indem er die

vorgegebene Krankheit des Viehes zweifelhaft und strei-

tig macht, so soll auf Kosten des Unrecht habenden

Theils durch zwei öffentlich anerkannte, unparteiische

Thicrärzte, von denen jeder Theil einen zu bezeichnen

hat, der Untersuch gemacht, und das Erhobene dem Ge-
richte zur Leitung bei seinem Rechtsspruch eingegeben
werden.

Art. 7.

Sind die zwei untersuchenden Thicrärzte in ihren

Meinungen über die Krankheit getheilt, so ernainset der

Kreisammann einen dritten. In Fälle» von ansteckenden

Krankheiten hingegen leitet der KreisaiMiann solche an
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die Sanitätscommission des Cantons ein, welcher dann
die Ernamsung des dritten Thierarztes, sowie auch die

Prüfung und die Entscheidung über die Gutachten aller
drei zusteht.

Art. 8.

Die compétente Gerichtöstette in Streitfällen über

Nichmängel und Währschaft, sowie iu Viehhandelsstreit-
fachen überhaupt, ist jene des Wohnortes des Beklag-
ten, ausgenommen, es wäre der Handel auf öffentlichem
Markte abgeschlossen lind die Klage noch vor Abführung
des Thieres anhängig gemacht worden; in diesem Falle
geHort Untersuch und Entscheid vor den Richter des

Marktplatzes.

Art S.

Das Gesetz vom 18. Mai 1805 über die Viehhaupt-
Mängel und die daherigc Währschaft ist hiermit auf-
gehoben.

Gegeben in unserer Versammlung St. Gallen den

27. Jimi 1828.
Der Landammann :

8chtt. Müller-Friedbcrg.
Im Namen des Großen Rathes:

Der Sccretär desselben:

E. Gonzenbach.
Wir Landammann und Kleiner Rath des Eantons

St. Gallen beschließen, daß vorstehendes Gesetz mit den-

großen Sigill des Cantons verwahrt, der Sammlung der

Gesetze und Dekrete einverleibt und vollzogen werden soll.

St. Gatten, den 7. Juli 1828.

Folgen die Unterschriften.
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XV.
G r a uch u » d e ».

Der Tit. Sanitätsrath dieses Lantons àchte mir
mit Schreiben voin 18. December 1305 die Anzeige,

daß ver zehn Jahren den Gemeinden ein Vorschlag ")
zn einem allgemeinen Währschaftögesetz zur Genehmigung

vorgelegt, von diesen aber mit großer Mehrheit vcrwvr-
sen worden sei, daß jedoch nächstens ein neuer Versuch

gemacht werden soll, sowie, daß dermalen nur mangel-
hafte Statuten, die einer frühern Zeit angehören, be-

stehen, von denen die wichtigsten folgende seien:

Im größern Theile des Cantons sind so viel als
keine WährschaftSgesetze.

Der obere Bund hatte »ach seinem alten Bundes-
artikel nur finniges Vieh ein Jahr und einen Tag g»-
währt, 1781 aber auch dieses aufgehoben.

Der .Z e h n g e richtcn b u nd hat Währschaft für Fill-
nen ein halbes Jahr.

Der Gott es hau s bund hat nach den verschiede-

nen Gerichten verschiedene Statuten, als:

Für Rindvieh.
Chur Finnen Gewähr 1 Jahr 1 Tag

Salzschaden „ VMon. 1 „
Finnen „ 0 „ 1Oberengadin

Fürsten»» IJahr— „
- > Der Gcscyesoorschlag folgt als Anhang.

") Lccksncl't.
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Ortenstein Salzschaden Gewähr 6 Mon. —Tag.
Fünf Dörfer Finnen „ 1 Jahr 3 „

„ „ Salzschaden „ K Mon. 3 „
Tiefen Castel, dreimonatliche - Währung in allen Vieh-

krankhciten, ausgenommen Gallera (gallig,
Löscrdürre).

Mimstcrthal Finnen Gewähr ^Jahr
Unter-Valtasna, àlvrusia, Finnen „ LMon.

„ Lvltn, blind „ 1 »

„ Stourn, Drehkrankheit „ 1 „
„ Unrbsrotii, Geschwüre

an der Luftröhre „ 1 „
Poschiavo, für Rindvieh, Schafe und Schweine ist die

Gewähr für Finnen auf 30 Tage bestimmt,

voslilà, gebrochener Rückgrat!)*).
Lknnoalu, lendenlahm **).
Loi»«), dämpfig.
HcZKlia voceliia noi pioäi ***).
I^unatico, mondblind,

krostivo, ftcttig.
VatliLuoro, 1) Herzklopfen und Engbrüstigkeit.
Ülc>r6onle il legno clolla prosopv, koppcn.

vesliàiono estnri-kosn ckello nario, Rotz.

*) Ein Fehler, der bei Last- oder (Sanmpfcrdcn) vorkommt.

Desgleichen.

Uebâchanpt ein alter Hnffchlcr, besonders wenn keine Horn-
sohle mehr vorhanden ist, die Hvrnwand dagegen nnver-
hältnisnnäsiig hoch.

1) Gleichbedeutend mit Uolso



177

Für alle diese Fehler ist die Währschaft gleich lang,
nämlich 3V Tage ").

XVI.
Währschaftsgesch des Cantons Aargau.

(Vom 2S. November 1801.)

Wir Präsident und Räthe des Cantons Aargau thun
kund hiermit: Da die verschiedenartige Bestimmung der

Vichhauptmängel und der üblichen Währschastszcit in den

verschiedenen Theilen des Cantons bei dem so beträcht-
lichen Viehhandel nothwendig zu öftcrn Streitigkeiten füh-
reu mußte, die der Nichter, meistens von einer gesetzlichen

Richtschnur entblößt, kaum rechtlich zu entscheiden ver-
mochte, so haben Wir, um diesem dem Viehhandel so

nachthciligcn Mangel abzuhelfen, zu näherer Bestimmung
der Hauptmängel und der Währschastszcit auf den vcr-
fassungömäßigcn Vorschlag des Kleinen Rathes verordnet:

§. 1.

Von nun an werden im ganzen Canton folgende Krank-
heften für Hauptmängel erklärt:

Bei Pferden.
1. Alle Arten von Kolder (Koller).
2. Alle Arten von Lungcnsuchten und Engbrüstigkeiten,

welche unter dem Namen Herzschlägigkeit, Dampf-
oder Banchstößigkeit bekannt sind.

ch Neben den angeführten, durch Uebung bestehenden Gewahr-
Mängel» ist der Verkäufer nach dem Gesetz von 1821 schul-
dig, über die richtige Angabe dc6 Kälbern» Währschaft zn
tragen.
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3. Der wahre Rotz, Hauptmürde oder Hirnrotz.

4. Die Wehthätigkeit (Epilepsie oder Fallsucht).
5. Mondblindheit.

v. Bei dem Hornvieh.
1. Sturm-, (Tippcl-, Umlauf-) Krankheit, die

Hirnwuth.
2. Lungenfäule.
3. Wehthätigkeit (Epilepsie oder Fallsucht).
4. Das Beizen (Gebärmuttervorfall).

<l. Bei Schweinen.
4. Die Aillgenfäule.
2. Die Firne (Finne).

v. Bei^ Schafen.
Die nasse und trockene Rands oder der sogenannte Anbruch.

8- 2.

Für alle diese Gattungen der Hauptmängel bei Pfer-
den, beim Hornvieh und bei Schweinen werden, vom
Tage des abgeschlossenen Kaufes an gerechnet, 6 Wochen
und 3 Tage, für Schafe aber 43 Tage Währschafts-
zeit bestimmt, innert welcher Zeit das mit einer solchen

Krankheit behaftete Stück Vieh dem Verkäufer heimgc-
schlagen werden kann.

§. 3.

Der Käufer hat diesen Hcimschlag dem Verkäufer
oder Vertanscher durch dessen Ortsweibel nach vorher
erhaltener Bewilligung des Gcmcindammannö anzeigen

zu lassen.
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8- 4.

Sollte dieser auf die erhaltene Aufforderung hin das

verhandelte und in der gesetzlichen Währschaftszeit ihm
heimgeschlagene Stück Vieh zurückzunehmen sich weigern,
oder sollte es überhaupt zweifelhaft und streitig seyn,
ob dasselbe wirklich mit einer der vbbenanntcn Haupt-
krankheiten behaftet sei, so soll dasselbe von zwei patcn-
tirten Thierärztcn auf Kosten der unterliegenden Partei
untersucht werden, und ihr übereinstimmendes ärztliches
Befinden die richterliche Erkenntniß leiten.

8. 5.
Sind die bcigerufenen zwei Thierärzte in ihrer Mei-

nung selbst nicht einig, so sind die beidseitigen thierärzt-
lichen Befundscheine unserm verordneten Sanitätörathe
zu näherer Prüfung und Entscheidung vorzulegen.

Gegeben in Aarau, den 29. Wintermonat 1804.

Folgen die Unterschriften.

(Der Schluss folgt im nächsten Hefte.)
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